Weimarer Ortsrecht 37.1
Seitel
Feuerwehrgebiihrensatzung in der Fassung des 2. Nachtrages 12.12.01

Die Satzung Uber die Erhebung von Geblhren und sonstigen Entgelten fir Leistungen der Feuerwehr
der Stadt Weimar wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weimar am 20.05.1992,
bekanntgemacht im Allgemeinen Anzeiger vom 30.09.1992, beschlossen und vom Stadtrat der Stadt
Weimar durch den am 15.11.1995 beschlossenen 1. Nachtrag, verdffentlicht im Amtsblatt vom
29.06.1996, und durch die am 12.12.2001 beschlossene 2. Nachtragssatzung, verdffentlicht im Rat-
hauskurier vom 17.03.2002, geédndert. Nachfolgend die Lesefassung in der Form des 2. Nachtrages:

Satzung Uber die Erhebung von Gebiihren und sonstigen Entgelten
fur Leistungen der Feuerwehr der Stadt Weimar
in der Fassung des 2. Nachtrages vom 12.12.2001

81 Gebuhrentatbestand
Fir den Einsatz der Feuerwehr der Stadt Weimar werden nach Mal3gabe dieser Geblhrensatzung in
Verbindung mit dem jeweils glltigen GeblUhrenverzeichnis zum Ersatz der durch den Einsatz entstan-
denen Kosten Gebiihren erhoben, soweit der Einsatz nicht geblhrenfrei ist. Dies gilt auch dann, wenn
die angeforderten Mannschaften und Geréte wegen zwischenzeitlicher Beseitigung der Gefahr oder
des Schadens oder aus sonstigen Griinden nicht mehr in Tétigkeit treten.

§ 2 Gebihrenpflichtige

(1) Gebuhren kénnen gefordert werden

1. von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsétzlich oder grob fahrlassig
herbeigefihrt hat;

2. von dem Fahrzeughalter, wenn er die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb von Kraft-, Schie-
nen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen entstanden ist;

3. von Unternehmen, wenn die Kosten der Abwehr von Gefahren dienten, die bel Betriebsstorun-
gen und Unglicksfallen fir Menschen oder Sachen in der Umgebung entstehen kdnnen;

4. von dem Eigentimer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der
Schaden beim Betrieb einer Olfeuerungs- oder Oltankanlage entstanden ist, soweit es sich nicht
um Brénde handelt;

5. von demjenigen, der wider besseren Wissens oder in grob fahrlassiger Gefahr vorliegt, die Feu-
erwehr oder andere Hilfsorganisationen alarmiert;

6. von dem Betreiber einer automatischen Brandmeldeanlage, sofern er eine Fehlalarmierung die-
ser Anlage vorsétzlich oder grob fahrlassig veranlafit.

(2) Meéhrere Geblhrenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
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8 3 Gebuhrenbemessung
(1) Die Hohe der Gebiihren im einzelnen ergibt sich aus dem Gebuhrenverzeichnis zu dieser Satzung.

(2) Bei der Festsetzung der Gebihr wird fur Personen sowie fir Kraftfahrzeuge und Geréte die erste
angefangene Stunde voll berechnet. Dauert die Inanspruchnahme langer as eine Stunde, wird bei
folgenden nur angefangenen Stunden bis 15 Minuten eine Vergitung, Uber 15 Minuten die Hélfte des
Stundensatzes und Uber 30 Minuten der volle Stundensatz berechnet.

(3) Fur besondere L eistungen kénnen Pauschal sétze festgel egt werden.
(4) Die Anzahl des einzusetzenden Personals sowie die Auswahl der Geréte liegt im pflichtgeméaliien
Ermessen des Einsatzleiters vom Dienst. Die Stérke des Brandsicherheitsdienstes wird ebenfalls durch
den Einsatzleiter vom Dienst bestimmt.
(5) Die zum Einsatz kommenden Angehérigen der Feuerwehr haben nach vierstiindigem ununterbro-
chenen Einsatz Anspruch auf Ausgabe einer einfachen Erfrischung (Getranke und belegtes Brot). Bei
extrem hohen physischen Belastungen ist es moglich, nach einem kiirzeren Zeitraum Getranke bereit-
zustellen. Die daf Ur erforderlichen Ausgaben sind zu erstatten.

§ 4 Entstehung der Gebiihrenschuld
Die Gebiuhrenpflicht entsteht mit der Verwirklichung des Geblhrentatbestandes. Die Gebuhr wird
durch Gebuhrenbescheid des Brandschutzamtes der Stadt Weimar festgesetzt.

85 Falligkeit der Gebiihrenschuld

Die Gebuhr wird falig mit der Zustellung des Gebiihrenbescheides.

§6 Hartefalle

(1) Unabhéangig von der Mdglichkeit, eine Gebihrenschuld zu stunden, niederzuschlagen oder zu
erlassen, kann bei Einsdtzen der Feuerwehr Weimar, insbesondere in Harteféllen, von der Erhebung
einer Gebuhr abgesehen bzw. eine Gebuhr ermafdigt werden.

(2) Fur wiederkehrende, periodisch zusammenhangende V eranstaltungen des gleichen Veranstalters
konnen auf Antrag die Gebiihren fur Brandsicherheitswachen auf 75 % der vollen Gebihren erméaf3igt
werden.
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87 Audlagenersatz

Die Kosten fur die Inanspruchnahme von Personal und Sachmitteln sind der Feuerwehr zu erstatten.
Die 88 4, 5 und 6 gelten entsprechend.

8 8 Brandsicherheitsdienst

(1) Veranstaltungen, bei denen gemald 8 34 des Thiringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes
vom 07.01.1992 (GVBI. | Seite 23) ein Brandsicherheitsdienst zu stellen ist, sind mindestens 5 Tage
vor dem Zeitpunkt der Veranstaltung bei dem Brandschutzamt der Stadt Weimar schriftlich anzumel-
den. Wird die Anmeldung nicht mindestens 48 Stunden vor Beginn der Veranstaltung zuriickgenom-
men, ist pro Feuerwehrmann die Halfte der vollen Gebihr zu entrichten.

(2) Die Stadt Weimar sowie die Feuerwehr der Stadt Weimar Ubernehmen keinerlei Haftung fur
eventuell in Ausiibung des Wachdienstes entstehende Schaden. Ausgeschlossen von der Haftung sind
auch solche Schéden, die im Zusammenhang mit der Abwehr eines drohenden oder der Bekampfung
eines entstehenden Brandes durch die Sicherheitswache verursacht werden.

89 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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Anlage

Gebuhrenverzeichnis fir Leistungen der Feuerwehr Weimar in der Fassung des 2. Nachtrages
zur Satzung Uber die Erhebung von Gebiihren und sonstigen Entgelten flr Leistungen der Feu-
erwehr der Stadt Weimar

1 Personalgebiihren (pro Person/Std.)

1.1.  Brand/Hilfeleistung und Rettungsdienst 30 EUR
1.2.  Brandsicherheitswachen
Wachhabender/Posten 11 EUR
13.  Sanitétswachen/ Sicherstellung/Betreuung
gehobener Dienst/ Notarzt 25EUR
mittl. Dienst/ Rettungssanitater-/assistent 15EUR
Helfer 5EUR

2. Fahrzeuggebthren (je Stunde)
Einsatz von Fahrzeugen, incl. der Geréte vom Fahrzeug

21.  Loschfahrzeug LF 16 155 EUR
2.2.  Tankléschfahrzeug TLF 165 EUR
2.3. Drehleiter DL 385 EUR
24. Rustwagen RW 220 EUR
25.  Gerdtewagen GW-Mef3 35EUR
2.6.  GW Decontamination 75 EUR
2.7.  Schlauchwagen SW 30 30EUR
2.8.  Einsatzleitwagen ELW 20 EUR
2.9.  Fuhrungskraftwagen (FUh-KW) 60 EUR
2.10. Gerdtewagen GW-G 3 25 EUR
2.11. Kleineinsatzfahrzeuge 10 EUR
2.12. Rettungswagen (auferhalb des RD) 125 EUR
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2.13. Anhangegeréte aler Art 20 EUR
Kilometerkosten je km 1,50 EUR
Pumpenstunden werden in Kilometerleistungen umgerechnet
1 Pumpenstunde entspricht 50 km.
3. Gebuhren fir Einsatz oder Ausleihe von sonstigen Geréaten (je Gerét)
3.1.  Pumpen, Tragkraftspritzen, Nal3sauger, Motorkettenségen u. a. Moto-
raggregate
mit V erbrennungsmotor
Einsatz je Stunde 10 EUR
Audeiheje Tag forden 1. Tag 20 EUR
abdem 2. Tag 15EUR
(Kraftstoffkosten sind im Preis nicht enthalten)
mit Elektromotor
Einsatz je Stunde 8 EUR
AudeihejeTag forden 1. Tag 13EUR
abdem 2. Tag 10 EUR
3.2.  Atemschutzgeréte (keine Ausleihe)
Einsatz je Stunde 15EUR
3.3.  Kubespritzen, Feuerltscher, Leitern, Arbeitsleinen u. &
Audeiheje Tag forden 1. Tag 6 EUR
abdem 2. Tag 5EUR
34. sonstige Feuerwehrgerdte je Tag
Schléuche flr den 1. Tag 5EUR
abdem 2. Tag 3EUR
Kupplungsschlissel 2EUR
Handscheinwerfer 4EUR
Die Audeihgebthren der Schlauche erhéht sich um die Geblihr fir
das Priifen, Waschen und Trocknen je Schlauch (Pkt. 4.5.)
4, Pauschalisierte Gebihren fir Prifung und Instandhaltung
4.1.  Reinigung, Prifung und Desinfektion eins Prel3luftatmers 22 EUR
4.2.  Reinigung, Prifung und Desinfektion einer Atemschutzmaske 10 EUR
4.3.  Reinigung und Prifung eines Chemikalienschutzanzuges 35EUR
4.4.  Fullen von Druckluftflaschen pro Liter Flascheninhalt 2EUR
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45.  Waschen, Trocknen und Prifen eines Druck- oder Saugschlauches 1EUR
4.6.  Einbinden einer Schlauchkupplung (Druck oder Saugschlauch) 5EUR
4.7.  Prufen von Sicherheitsgurten (je Gurt) 6 EUR
4.8.  Prufen von Fangleinen (je Fangleine) 4EUR
4.9.  Prufen tragbarer Leitern (je Leiter) 10 EUR
4.10. Prufen und Fullen von Handfeuerl 6schern

6 kg Handfeuerl dscher 8 EUR

12 kg Handfeuerl scher 10 EUR

Reparatur und Fullen werden entsprechend dem tatséchlichen Auf-

wand an Personen (Stundenzahl It. Pkt. 1.1) und Material berechnet
4.11. Leistungen, die nicht gesondert aufgefiihrt sind, werden entsprechend

dem tatséchlichen Aufwand an Personen (Stundenzahl It. Pkt. 1.1)

und Materia berechnet.
5. Pauschalgebihren je Einsatz
5.1.  Offnen von Haus- und Wohnungstiiren 60 EUR
5.2.  MiRbrauchliche Alarmierung der Feuerwehr je nach Ausriickestarke

und Zeitaufwand 255 EUR - 1.500 EUR
5.3. Veranlassung der Fehlalarmierung einer automatischen Brandmelde-

anlageim Sinne des § 2 Absatz 1 Ziff. 6

je Fehlalarmierung je nach Ausrtickestarke und Personal aufwand 255 EUR - 1.500 EUR
5.4.  Sicherung von Objekten nach Einbrichen

Berechnung entsprechend dem tatséchlichen Aufwand an Personen

(Stundenzahl It. Pkt. 1.1) und Material berechnet
5.5.  Besdtigung von Bienen-/Wespennestern 80 EUR
5.6.  Leistungen an Dritte durch die Leitstelle aul3erhalb des Brand-, Kata-

strophenschutzes und des Rettungsdienstes je vermittelte L eistung 15EUR
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Feuerwehrgebihrensatzung: Verdffentlicht im Allgemeinen Anzeiger Nr. 39/92 vom 30.09.1992
Anderungen:
Art der Anderung Datum Anderungen Fundstelle
1. Nachtrag zur Feuerwehrge- |15.11.1995 |« § 2 Abs. 1 wird um|Amtsblatt Nr. 11 vom
biihrensatzung Ziffer 6 erganzt 29.05.1996
* Neufassung der Anlage
zu 8§ 3 Abs. 1 Gebiih-
renverzeichnis
Artikelsatzung zur Anpassung | 14.11.2001 |- Neufassung der Anlage | Rathauskurier vom
des Ortsrechts, mit Ausnahme zu § 3 Abs. 1, Gebiih- | 23.12.2001, S. 1280 ff.
der Steuersatzungen, an die renverzeichnis
Erfordernisse der Wahrungs-
umstellung zum 1. Januar 2002
2. Nachtragssatzung zur Sat- |12.12.2001 |« Neufassung des Ge-|Rathauskurier vom

zung Uber die Erhebung von
Geblhren und sonstigen Ent-
gelten fir Leistungen der Feu-
erwehr der Stadt Weimar

bihrenverzeichnisses

17.03.2002, S. 1352 ff.

Weimarer Ortsrecht
9. EL

Euro-Ausgabe vom 2002-01-01




	§ 1 Gebührentatbestand
	§ 2 Gebührenpflichtige
	§ 3 Gebührenbemessung
	§ 4 Entstehung der Gebührenschuld
	§ 5 Fälligkeit der Gebührenschuld
	§ 6 Härtefälle
	§ 7 Auslagenersatz
	§ 8 Brandsicherheitsdienst
	§ 9 Inkrafttreten

